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Betonenswert sind — insbesondere im
Blick auf die Zukunftsfunktionen des Wal-
des — die Ausführungen über den «Er-

holungswald», welcher Begriff darauf schlie-
Ben lassen könnte, daß damit ein neuer
Waldtyp gemeint sei. Indessen wird (von
E. Niesslein) klar festgehalten, daß offen-
sichtlich keine ausgesprochenen Erholungs-
Wälder mit entsprechend einseitiger Bewirt-
schaftung vorgesehen sind, trotz einer
instruktiven Graduierung der Inansprucli-
nähme des Waldes für Erholungszwecke in
vier Intensitätsstufen, wobei die erste eine
geringe, die vierte eine sehr starke Intensi-
tat der Inanspruchnahme des Waldes für
Erholungszwecke beinhaltet, das heißt eine
unmittelbare Zuordnung von Waldflächen
zu bestimmten Erholungsanlagen: Hotels,
Sanatorien, Sportzentren usw. Es wird viel-
mehr als notwendig erachtet, «eine Synthese
beider Bereiche (Erholungs- und Holzpro-
duktionsfunktion) zu suchen, weil eine ein-
seitige Ausnützung bestimmter Waldgebiete
volkswirtschaftlich nicht vertretbar wäre
und der gedrängte, mitteleuropäische Raum
es nicht zuläßt, die herkömmliche land- und
forstwirtschaftliche Nutzung überall dort
einzustellen, wo die Grundflächen für Er-
holungszwecke benötigt werden» (Niesslein).
Dabei wird jedoch eine Beeinträchtigung
der Waldbesitzer als unvermeidlich betrach-
tet, denen daher die «Nachteile abgegolten
werden m üssen ».

Schon diesen Andeutungen ist zu entneh-
men, daß die Gestaltung von «Erholungs-
Wäldern eine typische Raumordnungsauf-
gäbe ist». Bedauerlicherweise kann im Rah-
men dieser Rezension auf weitere derartige
Probleme nicht eingegangen werden. Doch
darf darauf hingewiesen werden, daß auch
die Zusammenhänge «Wald und Meliora-
tionen» sowie «Wald und Landwirtschaft»
als nicht minder dringliche Landespia-
nungskontaktbereiche berücksichtigt war-
den. Dies geht aus zwei sehr beachtenswer-
ten Aufsätzen von Dipl. Ing. Dr. H. Mes-
siner («Agrarische Aspekte bei der Ersteh
lung von Flächenwidmungsplänen») und
Forstrat Dipl. Ing. S. Stauder («Metho-
den und Erfahrungen der Integralmeliora-
tionen in Tirol») hervor, die gleichfalls
wertvolle Streiflichter auf waldbauliche Er-
scheinungen warfen.

Allgemein ist somit für das Sonderheft
charakteristisch, daß auch in Österreich die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit aller
Fachbetreuer der Landschaft und nicht zu-
letzt diejenige der Forstingenieure und Pia-
ner je länger desto vordringlicher wird, daß
sie aber auch gewillt sind, sie zum Wohl
des Volksganzen zu leisten. Den Forstleuten
sowie den Planern der Schweiz, die sich mit
ihnen zweifellos einig wissen, kann die vor-
liegende Aufsatzanthologie gleicherweise
Impuls wie Genugtuung vermitteln.

£. IVmß/er
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Hochschulnachrichten ETH

I'D I)r. Fischer vom Institut für Wald-
bau an der ETH wurde zur Ausführung
einer Expertise im Auftrag des Königs von
Bhutan für drei Monate beurlaubt.

Am 10. Februar 1969 vollendete Prof.
Dr. Dr. b.c. Hans Burger sein achtzig-
stes Lebensjahr. Hans Burger hat lange
Jahre an der Eidgenö'sjfsc/ien Tnsta/f /ür
dtfs /orVü'c/ie rTr5uc//.m'6\vc>? als wissen-
schaftlicher Sachbearbeiter und Direktor
gewirkt und stellte sein Wissen als Lehr-

beauftragter auch der Forstabteilung der
Eidgenössischen Technischen Hochschule
zur Verfügung. Seine Forschungstätigkeit
zeichnete sich durch große Vielfältigkeit
aus. Der Name Burger ist eng mit der For-
schung auf den Gebieten der forstlichen Er-
tragskunde, Holztechnologie, Bodenkunde
und Hydrologie verbunden. Aber auch im
Waldbau, in der Ökologie, Physiologie und
forstlichen Genetik wurden beachtenswerte
Leistungen erbracht und allgemein aner-
kannt. Freunde und Fachkollegen entbieten
ihm zum Geburtstag herzliche Glück-
wünsche.
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Aargau
Auf Ende 1968 trat nach SOjähriger Tätig-

keit Herr Kreisoberförster Dr. C.Roth
zurück. An seine Stelle wurde Herr Forsting.
H. S c h a t z m a n n gewähl t.

VEREINSANGELEGENHEITEN - AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ

Auszug aus dem Protokoll der Ver-
handlungen des Ständigen Komitees
Sitzung uom 17. Dezember I96S in Zürich
Forcez: Präsiden £ Dr. PF. Äu/m
1. Der Vorstand gratuliert im Namen des

Forstvereins dem früheren Präsidenten und
Ehrenmitglied, Herrn Oberforstinspektor
J. Jungo, zur Verleihung des Ehrendok-
tors der Universität Fribourg.

2. Für die laufende Amtsperiode konsti-
tuiert sich der Vorstand wie folgt:

Präsident: Dr. W. Kuhn
Vizepräsident: H. Corboud
Kassier: B.Wyss
Aktuar: Dr. A. Huber bis Herbst

1969', nachher K. Borgula
Beisitzer: G. Viglezio

F. de Pourtalès

3. Jubiläumsversammlung 1968: Der Vor-
stand dankt allen Mitarbeitern, die zum
guten Gelingen der denkwürdigen Tagung
beigetragen haben. Die Vereinskasse über-
nimmt die noch ungedeckten Restkosten in
der Höhe von Fr. 1110.—.

4. Jahresversammlung 1969: Die Tagung
wird vom 4. bis 6. September 1969 durch-
geführt. Als Hauptthema sollen die Pro-
blente «Jagd und Waldwirtschaft» behan-
delt werden.

5. Neuordnung der Geschäftsstelle des
SFV: Infolge seiner' Erweiterung kann das

Institut von Herrn Prof. Dr. H. H. Boss-
hard die bisher in verdankenswerter Weise
geführte Tätigkeit der Geschäftsstelle nicht
mehr weiter übernehmen. Der Vorstand
sucht nach anderen Lösungen.

6. Redaktionskommission von «La Forêt»:
Der Demission von G. Plancherel als

Delegierter des SFV wird unter bester Ver-

dankung der geleisteten Dienste zuge-
stimmt. Als neuer Vertreter des SFV wird
A. Jcndly, Sttgiez, in die Kommission
abgeordnet.

7. Inseratentarif der Zeitschrift: Auf Vor-
schlag der Mosse-Annoncen AG und des

Redaktors stimmt der Vorstand einer 5- bis
Sprozentigen Erhöhung der Insertionspreise
zu.

8. Film «Schützender Wald»: Aus der
kommerziellen Verwertung des von der
Waldkommission der EXPO 64 dem SFV
überlasSenen Filmoriginals ergab sich ein
bescheidener Überschuß, der in die Vereins-
kasse gelegt wird.

9. Diplomfcier: Wie alljährlich hieß der
Vorstand die Absolventen des Diplomkurses
der Abteilung Forstwirtschaft der ETH
nach ihrer Schlußprüfung am 16. Oktober
1968 in einer kleinen Feier im Kreis der
Praktiker willkommen. Dabei wurde jedem
der 23 Diplomanden das internationale
F"orstiugen ieurabzeichen überreich t.

10. Merkblattkredit: Auf entsprechendes
Gesuch hin willigte das Kuratorium des

Fonds zur Förderung der Wald- und Holz-
forschung ein, daß ein früher dem SFV zu-
gesprochener Kredit auch für die Arbeiten
der forstpolitischen Kommission verwendet
werden kann.

11. Richtlinien für die Schätzung von
Wald und Waldschäden: Der Entwurf der
revidierten Richtlinien liegt vor. Ein Teil
der Kosten ist vom SFV zu übernehmen.
Die Publikation als Beiheft soll noch 1969

erfolgen.
12. Paritätische Holzhandelskommission:

Anstelle des bisherigen Vertreters des SFV,
H. Corboud, wird neu F. de Pour-
talés diese Funktion ausüben.
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